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RS OGH 1989/11/9 13Os106/89
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 09.11.1989

Norm

SGG §12 IF

StGB §15 B3

Rechtssatz

Bei einem geplanten Suchtgiftexport durch Verscha1ung des Suchtgifts in die BRD zwecks Übergabe an einen

Interessenten noch am selben Tag begründet bereits die Fahrt zum deutschen Generalkonsulat in Salzburg zur

Erlangung eines Einreisevisums für den (türkischen) Täter strafbaren Versuch.
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